SAENA weist darauf hin, dass dieses Dokument nur eine mögliche Form der Kooperation zwischen Kommunen darstellt. Weitere Varianten sind nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) möglich. Die Vorlage dient lediglich als Muster; eine rechtliche Vollständigkeit wird nicht gewährleistet.

Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen kommunalen Wärmeplanung im Konvoi

zwischen den Kommunen     - im Folgenden Vertragskommunen bezeichnet -

Gemeinde X – vertreten durch Bürgermeisterin …,
Gemeinde Y – vertreten durch …,
Gemeinde Z – vertreten durch …,
etc.
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[bookmark: _Toc216783765]Anlass/Präambel

Am 01.01.2024 ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes in Kraft getreten. Das Gesetz verpflichtet die Bundesländer, sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne erstellt werden. Der Freistaat Sachsen hat dazu am 17. Juni 2025 die Sächsische Wärmeplanungsverordnung (SächsWPVO) erlassen, die die Gemeinden als planungsverantwortliche Stellen definiert (§1 SächsWPVO). Die Verordnung ermöglicht, dass Kommunen die Kommunale Wärmeplanung (KWP) gemeinsam in einem Konvoi durchführen können (§ 3 SächsWPVO). Die Pflicht einer jeden Gemeinde zur Vorlage eines eigenen Wärmeplans bleibt davon unberührt (§ 3 Abs. 2 SächsWPVO). 

Im Sächsischen Wärmeplanungsunterstützungsgesetz (WPUntG) wird der Mehrbelastungsausgleich für die übertragene Pflichtaufgabe an die Kommune geregelt. 	Comment by Fritzsche,  Antje: Nicht nur Kommunen kleiner 10.000 machen Konvoi - Kombis groß und mehrere kleine ist auch denkbar

Dabei kann vor allem für kleinere Kommunen eine koordinierte kommunale Wärmeplanung im Konvoi, also einer gemeinsamen Wärmeplanung für mehrere aneinander angrenzende Gemeindegebiete, einen bedeutenden Vorteil bieten.

Die Vertragskommunen kooperieren hinsichtlich [Unzutreffendes streichen]:
a. Vorbereitung der Vergabe durch Erstellung einer gemeinsamen einheitlichen Vergabeunterlage zur Auswahl eines Dienstleisters,
b. Durchführung des Vergabeverfahrens zur Auswahl eines Dienstleisters,
c. Durchführung der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung. 


[bookmark: _Toc216783766]Ziele der Vereinbarung  

Mit der interkommunalen Zusammenarbeit soll der gesetzlichen Verpflichtung der Erstellung individueller Wärmepläne gemäß WPG in Verbindung mit der SächsWPVO nachgekommen werden. Gleichzeitig sollen damit Synergien, z. B. durch die Arbeitsteilung der Kommunen (insbesondere koordinierende Aufgaben) sowie die Übertragbarkeit von Erkenntnisse des externen Dienstleisters (insbesondere Eignungsprüfung, Potenzialanalyse und Zielszenarien) auf die Kommunen, erschlossen und Kosten eingespart werden. 	Comment by Fritzsche,  Antje: Zielszenarien???
Im Hinblick auf die Umsetzung der Wärmepläne sollen zudem Projekte identifiziert werden, die gemeinsam bzw. über die Gemeindegrenzen hinweg realisiert werden können.
Die Ergebnisse der KWP unterstützen Akteure aus den Gemeinden bei Investitionsentscheidungen für ein kosteneffizientes und umweltschonendes Heizen.

Die Vereinbarung dient einer reibungslosen Abwicklung der Kooperation.


[bookmark: _Toc216783767]Aufgabenverteilung [Unzutreffendes gemäß 2. streichen]

Als Koordinator und Ansprechpartner des Vorhabens wird die Gemeinde X benannt (im Folgenden „Leitkommune“ bezeichnet).

Die Vertragskommunen werden auf Grundlage dieser Vereinbarung einen externen Dienstleister mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragen. 

Die Gemeinde X übernimmt federführend die Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens zur Auswahl des externen Dienstleisters und tritt als Vergabestelle auf. Die Vertragskommunen sind sich darüber einig, dass für jede Vertragskommune ein auf die jeweilige Gemarkung individuell an die Bedürfnisse angepasster kommunaler Wärmeplan zu erstellen ist. 
Die Vertragskommunen werden gemeinschaftlich das Vergabeverfahren vorbereiten (Verfahrensbedingungen, Eignungsanforderungen an den Dienstleister, qualifizierte Zuschlagskriterien, Leistungsverzeichnis, Gestaltung des Vertrags usw.), eine gemeinsame Vergabeunterlage erstellen und den Prozess bis zur Fertigstellung des kommunalen Wärmeplans gemeinsam begleiten. 
Es wird eine Auswahlentscheidung im Einvernehmen mit allen Vertragsparteien getroffen.

Das übergeordnete Projektmanagement wird durch die Gemeinde X verantwortet. Dieses umfasst insbesondere folgende Aufgaben: 
(1) die Entwicklung und regelmäßige Aktualisierung eines Zeit- und Projektstrukturplans, 
(2) die laufende Überwachung des Projektfortschritts in Bezug auf Zeit, Kosten und Termine sowie 
(3) die Koordination und Abstimmung der einzelnen Arbeitspakete zwischen den Beteiligten.

Die inhaltlichen Arbeitsschritte im Rahmen der KWP – wie z.B. Akteursbeteiligung, Eignungsprüfung, Bestands- und Potenzialanalyse, Entwicklung eines Zielszenarios, Ausarbeitung einer Umsetzungsstrategie, Dokumentation der Ergebnisse sowie Öffentlichkeitsarbeit usw. – werden von den beteiligten Kommunen eigenverantwortlich, jedoch abgestimmt und in gemeinsamer Vorgehensweise durchgeführt. 

Die Vertragskommunen definieren Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung und statten diese mit den notwendigen Kompetenzen und Befugnissen aus, um Informationen zeitnah bereitzustellen und Entscheidungen treffen zu können.


[bookmark: _Ref105678364][bookmark: _Toc216783768]Gemeinsame Steuerungsgruppe

Um die reibungslose Abwicklung der Kooperation zu gewährleisten, bilden die Kommunen nach Abschluss dieser Vereinbarung eine gemeinsame Steuerungsgruppe. 

Die Aufgabe der Steuerungsgruppe besteht in der strategischen Steuerung des Verbundes und dem übergeordneten Projektcontrolling. Es tritt regelmäßig, i.d.R. monatlich zusammen und zusätzlich bei auftretenden Problemen, um diese zu beheben.

Der Steuerungsgruppe gehören die jeweiligen Bürgermeister der Kommunen sowie aus jeder Kommune jeweils mindestens ein weiterer Vertreter/Ansprechpartner an.
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Variante 1: Abrechnung je Kommune
Die Abrechnung der Leistungen des externen Dienstleisters erfolgt gegenüber jeder der beteiligten Kommunen individuell. Hierauf wird im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich hingewiesen. 
Im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit wird auf eine gegenseitige Verrechnung etwaiger Mehrbelastungen und der damit verbundenen Personalkosten der Leitkommune verzichtet. 

Variante 2: zentrale Abrechnung mit Kostenverteilschlüssel
Die Verteilung der Kosten erfolgt nach prozentualer Aufteilung (z.B: Einwohner):
· Gemeinde X:		50,0 % der Kosten
· Gemeinde Y:		25,0 % der Kosten
· Gemeinde Z:		25,0 % der Kosten
Die Abrechnung der Kosten erfolgt zum … und wird per Rechnung an die Kommunen eingefordert.

Etwaige zusätzliche Leistungen, die im Verlauf der KWP zwischen den beteiligten Kommunen vereinbart werden, sind gesondert abzustimmen und gegebenenfalls vertraglich zu regeln. 
Alternativ: Die Steuerungsgruppe trifft alle Vereinbarungen und Festlegungen, die über den Rahmen dieser Vereinbarung hinausgehen.


[bookmark: _Toc216783770]Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch alle Vertragspartner in Kraft und gilt bis zur fertigen Erstellung der kommunalen Wärmepläne.

Alternativ bei Kostenverrechnung:
endet mit Abrechnung der Schlussrechnungen nach erfolgter Erstellung der kommunalen Wärmepläne sowie der Zahlung der Kostenanteile der Vertragskommunen.

Die Vereinbarung kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber allen Vertragskommunen zu erklären.
Zusatz bei Kostenverrechnung: 
Die wirksame Kündigung berührt nicht die vertragliche Verpflichtung zur prozentualen Zahlung des bereits an den externen Dienstleister übermittelten Auftrages sowie der bereits ermittelten Aufwandsentschädigungszahlung nach Maßgabe des Nummer 6 der Vereinbarung. Eine Rückgewähr des bereits gezahlten Rechnungsbetrages sowie der bereits gezahlten Aufwandsentschädigung ist ausgeschlossen.
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Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen.


Arbeitshilfe Kooperationsvereinbarung Konvoi kommunale Wärmeplanung
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[bookmark: _Toc199748370]Kommune X:

	Name der Kommune
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Ansprechpartner:in
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Kommune
	

	Bürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	z.B.: Koordinator, Ansprechpartner des Gesamtvorhabens, Durchführung der Ausschreibung Dienstleister

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
(Ober-)Bürgermeister:in
	Datum
	Stempel
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Kommune Y:

	Name der Kommune
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Ansprechpartner:in
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Kommune
	

	Bürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
(Ober-)Bürgermeister:in
	Datum
	Stempel





[bookmark: _Toc199748372]Kommune Z:
	Name der Kommune
	

	Amtlicher Gemeindeschlüssel
	

	Bevölkerungszahl (Stand: )
	

	Ansprechpartner:in
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Anschrift der Kommune
	

	Bürgermeister
	

	Besondere Aufgabe
	

	

__________________________
	

________________
	

_____________________

	Unterschrift
(Ober-)Bürgermeister:in
	Datum
	Stempel



